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Anhang 7  

Standardlösungen für den Ersatz von Wärmeerzeugern gemäss § 19 Abs. 2 lit. a EnV 

1. Eine der folgenden Standardlösungskombinationen muss innert drei Jahren nach dem (Wieder-) 

Einbau einer fossilen Heizung umgesetzt werden. Bereits vor dem Einbau ausgeführte Massnah-

men können angerechnet werden. Effizienzgewinne, die beim Ersatz des Wärmeerzeugers aufgrund 

des technischen Fortschritts entstehen (z.B. Brennwerttechnik), können nicht angerechnet werden: 

  
 

2. Eine der folgenden Standardlösungskombinationen muss innerhalb von drei Jahren nach dem (Wie-

der-) Einbau eines fossilen Wärmeerzeugers für Heizung kombiniert mit Warmwasser umgesetzt 

werden. Bereits vor dem Einbau ausgeführte Massnahmen können angerechnet werden. Effizienz-

gewinne, die beim Ersatz des Wärmeerzeugers aufgrund des technischen Fortschritts entstehen 

(z.B. Brennwerttechnik), können nicht angerechnet werden: 
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3. Die Anforderungen müssen mit Massnahmen am Standort erfüllt werden. 

 

4. Sollte keine dieser Standardlösungen technisch möglich sein, kann die Liegenschaftseigentümerin 

bzw. der Liegenschaftseigentümer verpflichtet werden, erneuerbare Energien in gleichem Umfang 

zu beziehen. 


